
Jahresmenge                                                       
in                                                      

kWh/a                   

           von            bis netto brutto netto brutto 

 HH KV 0 - 1.000 1,916 2,280 27,60 32,84

 HH I 1.001 - 4.000 1,679 1,998 30,00 35,70

 HH II 4.001 - 50.000 1,469 1,748 38,40 45,70

 HH III 50.001 - 300.000 1,385 1,648 80,40 95,68

 GE I 300.001 - 500.000 1,365 1,624 140,40 167,08

 GE II 500.001 - 1.000.000 1,341 1,596 260,40 309,88

 GE III 1.000.001 - 1.500.000 1) 1,212 1,442 620,40 738,28

1) Bei Überschreitung der Stufenmenge gilt der Preis der Stufe

Das anzuwendende synthetische Lastprofil richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsart.

Die Bruttopreise  beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit 19 % (gerundete Werte).

Annahme:
Jahresarbeit: AP = 23.250 kWh/a
Grundpreis: GP = 1 Jahr

                                              
Stufenentgelt                          

brutto                                
€/a

 AP 1,469 341,54 406,44
 GP 38,40 38,40 45,70

379,94 452,13

Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit 19 % (gerundete Werte).

Blatt 1 

entspricht im Preissystem HH II; Zählergröße: G 4

Die Preistabelle kommt für Kunden zur Anwendung, die ihren Gasbedarf aus dem Netz der Stadtwerke Wittenberge GmbH beziehen und wenn die 
Jahresarbeit bis einschließlich 1,5 Mio. kWh/a und die maximale stündliche Ausspeiseleistung weniger als 500 kW beträgt.

Die Angaben dienen nur zur allgemeinen Information, Anpassungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Die Preise beinhalten die Nutzung aller für den Erdgastransport erforderlichen technischen Anlagen im Netz der Stadtwerke Wittenberge GmbH sowie 
die Nutzung von vorgelagerten Netzen Dritter.

 Die Preise verstehen sich zuzüglich der Entgelte für Messstellenbetrieb, Messdienstleistung (Preisblatt 3) und  ggf. Konzessionsabgabe.

Die Preise gelten auch für die Entnahme von erdgasähnlichem Gas, das aus aufbereitetem Biogas gewonnen wurde.

Die Netzentgelte sind als vorläufig gemäß § 20 Abs.1 Satz 2 EnWG zu betrachten.

Preisblatt 1 - für Kunden ohne Leistungsmessung (gemäß GasNEV)
(gilt für Verbrauchskunden mit einem Jahresverbrauch bis 1,5 Mio. kWh bzw. einer Leistung bis 500 kW)

Preistabelle 

Tarif

Die Preise verstehen sich zuzüglich der Entgelte für Messstellenbetrieb, Messdienstleistung,  (Preisblatt 3) und  ggf. Konzessionsabgabe.
Das Abrechnungsentgelt wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben einkalkuliert (1 Abrechnung pro Jahr)

ct/kWh
€/a

Preisblatt Netznutzung Gas                                                                                                     
örtliche Endverteilung - Stufenpreismodell                                                                                                                
gültig ab 1. Januar 2026

Sofern auf Wunsch eines Dritten eine Zählerablesung  außerhalb der gesetzlich vorgeschriebenene Ablesung und Abrechnung   (1 pro Jahr) erfolgen 
soll, werden hierfür  die Preise  für eine Ableseung und Abrechnung gemäß Preisblatt 3- Sonstige Entgelte - berechnet. 

Anlage zum Preisblatt (1) – Anwendungsbeispiel für Kunden ohne Leistungsmessung

Tarifstufe
Arbeitspreis ct/kWh Grundpreis €/a



Tarifzone Jahresmenge                             
MWh/a

Sockelbetrag                    
Entgeltzone                                                          

in €/a

Arbeitspreis (netto)                                                                          
in                                                                             

ct/kWh

Arbeitspreis (brutto)                                
in                                                              

ct/kWh

1 0 - 500 0,00 0,466 0,555
2 >500 - 1.500 2.330,00 0,445 0,530
3 >1.500 - 6.000 6.780,00 0,381 0,453
4 > 6.000 23.925,00 0,143 0,170

Tarifzone Leistung                                       
kW

Sockelbetrag                     
Entgeltzone                                             

in €/a

Leistungspreis (netto)                                
in                                                               

€/kW/a

Leistungspreis (brutto)                                
in                                                               

€/kW/a
1 0 - 500 0,00 30,52 36,32
2 >500 - 3.000 15.260,00 25,41 30,24
3 > 3.000 78.785,00 13,45 16,01

Für diese Kunden ist eine registrierende Leistungsmessung erforderlich.

Die Preise gelten auch für die Entnahme von erdgasähnlichem Gas, das aus aufbereitetem Biogas gewonnen wurde.
Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 19 % (gerundete Werte).

Annahme:
Netzkunde: w = 2.500.000 kWh/a Zählergröße: Balgengaszähler G100 + MU

p =          4.000 kW/a Kontakte: 12 pro Jahr (monatliche Abrechnung)

Preisbeispiel - Arbeit

Tarifzone in Zone fallende 
Jahresarbeit                                        

in kWh/a

Zonenpreis Arbeit                                                                        
in €/a (netto)

1 500.000 2.330,00
2 1.000.000 4.450,00
3 1.000.000 3.810,00
4 0 0,00

Summe 2.500.001 10.590,00

Blatt 2

 Preisblatt 2 - für Kunden mit Leistungsmessung (gemäß GasNEV)
 (gilt für Verbrauchskunden mit einem Jahresverbrauch über 1,5 Mio. kWh bzw. einer Leistung über 500 kW)

Preistabelle Arbeitspreis

Preistabelle Leistungspreis

Preisblatt Netznutzung Gas                                                                                                     
örtliche Endverteilung - Stufenpreismodell                                                                                                                
gültig ab 1. Januar 2026

Die Preistabelle kommt für Kunden zur Anwendung, die ihren Gasbedarf aus dem Netz der Stadtwerke Wittenberge GmbH beziehen und wenn die 
Jahresarbeit größer 1,5 Mio. kWh/a oder die maximale stündliche Ausspeiseleistung mehr als 500 kW beträgt.

Die Preise verstehen sich zuzüglich der Entgelte für Messstellenbetrieb, Messdienstleistung (Preisblatt 4) und  ggf. Konzessionsabgabe.

Die Preise beinhalten die Nutzung aller für den Erdgastransport erforderlichen technischen Anlagen im Netz der Stadtwerke Wittenberge GmbH sowie 
die Nutzung von vorgelagerten Netzen Dritter.

Die in Zone 1 fallende Jahresarbeit wird mit dem Zonenarbeitspreis multipliziert. Diese Multiplikation wird für alle 
Folgebereiche durchgeführt, bis die individuelle Jahresarbeit des Netznutzers erreicht ist. Die Zonenentgelte werden 
anschließend  zum Netzentgelt Arbeit addiert.

Zonenarbeitspreis                                                                                                          
in ct/kWh (netto)

0,466
0,445
0,381

Anlage zum Preisblatt (2) - Anwendungsbeispiel für Kunden mit Leistungsmessung

Preistabelle Arbeit 

0,143
Summe Arbeitsentgelt



Preisbeispiel - Leistung

Tarifzone in Zone fallende 
Jahreshöchstleistung                         

in KW/a

Zonenpreis Leistung                                                                                               
in €/a (netto)

1 500 15.260,00
2 2.500 63.525,00
3 1.000 13.450,00

Summe 4.000 92.235,00

Blatt 3

Die Angaben dienen nur zur allgemeinen Information, Anpassungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.
Die Netzentgelte sind als vorläufig gemäß § 20 Abs.1 Satz 2 EnWG zu betrachten.

Preistabelle Leistung
Zonenleistungspreis                                                                                               

in €/KW (netto)

Die in Zone 1 fallende Jahreshöchstleistung wird mit dem Zonenleistungspreis multipliziert. Diese Multiplikation wird für 
alle Folgebereiche durchgeführt, bis die individuelle Jahreshöchstleistung des Netznutzers erreicht ist. Die Zonenentgelte 
werden anschließend  zum Netzentgelt Leistung addiert.

Die Preise verstehen sich zuzüglich der Entgelte für Messstellenbetrieb, Messdienstleistung und Abrechnung (Preisblatt 4) und ggf. Konzessionsabgabe 
sowie der gesetzlichen Umsatzsteuer  von derzeit 19 % (gerundete Werte).

30,52
25,41
13,45

Summe Leistungsentgelt



Preistabelle Messung

€/a/      
Zählpunkt             

netto

€/a/   
Zählpunkt           

brutto

€/a/  
Zählpunkt             

netto

€/a/  
Zählpunkt           

brutto

€/a/  
Zählpunkt             

netto

€/a/  
Zählpunkt           

brutto

€/a/  
Zählpunkt             

netto

€/a/   
Zählpunkt           

brutto

10,32 12,28 2,88 3,43 - - - -

10,32 12,28 2,88 3,43 10,32 12,28 222,60 264,89

24,12 28,70 2,88 3,43 24,12 28,70 222,60 264,89

303,72 361,43 2,88 3,43 303,72 361,43 222,60 264,89

434,28 516,79 2,88 3,43 434,28 516,79 222,60 264,89

- - - - 643,08 765,27 222,60 264,89

- - - - 877,08 1.043,73 222,60 264,89

0,00 0,00 - - 182,88 217,63 - -

45,60 54,26 - - 45,60 54,26 - -

79,80 94,96 - - 79,80 94,96 - -
40,80 48,55 - - 40,80 48,55 - -
74,00 88,06 - - 74,00 88,06 - -

€/Datensatz/
Std.       

Netto

€/Datensatz/T
ag             

netto

0,13 3,12

Blatt 4 

Preisblatt Netznutzung Gas                                                                                                     
örtliche Endverteilung - Stufenpreismodell                                                                                                                
gültig ab 1. Januar 2026

Preisblatt 3 und 4 Entgelte für Messung, Abrechnung  inklusive Datenübermittlung 

(Gemäß Messtellenbetriebsgesetz sind die Entgelte für Mestellenbetrieb moderner Messeinrichtungen (mME) und intelligenter 
Messysteme (iMSys) des grundzuständigen Messstellenbetreibers in einem eigenen Preisblatt hier  3/3 auszuweisen.)

* Gemäß KoV 6 ist der Netzbetreiber seit dem 01.10.2013 verpflichtet auf schriftliche Anfrage, die stündliche Übermittlung von RLM-Messwerten 
bereitzustellen. Die Daten werden unaufbereitet und nicht plausibilisiert bereitgestellt.

Entgelte für stündliche 
Datenübermittlung 

€/Datensatz/ Std.                                            
(netto)

€/Datensatz/ Std.                                               
(brutto)

€/Datensatz/Tag                                               
brutto

stündlicher Datensatz 
(Rohdaten)* 

0,00 0,00 3,71

zusätzliche Messung auf 
Kundenwunsch                       

4,32 5,14 27,83 33,12

zusätzliche Abrechnung auf 
Kundenwunsch                       

25,20 29,99 25,20 29,99

€/Kontakt/Zählpunkt €/Kontakt/Zählpunkt €/Kontakt/Zählpunkt                                                                  
(netto)

€/Kontakt/Zählpunkt 

netto brutto brutto

Zusatzgeräte                                                                             
(zzgl. zur Messeinrichtung bei 
RLM)
Mengenumwerter

MRG (Mengenregistriergerät)

ZFA/Modem

ohne registrierende Leistungsmessung (SLP) 4) mit registrierender  Leistungsmessung (RLM) 4)

ohne registrierende Leistungsmessung (SLP) mit registrierender Leistungsmessung (RLM)
(jährliche Messung) (monatliche Messung)

Entgelte moderne Messsysteme (mME) des 
grundzuständigen Messtellenbetreibers)

Entgelte intelligente Messsysteme (iMSys) des 
grundzuständigen Messtellenbetreibers)

Festnetzmodem
Intelligente Messung

Sonstige Entgelte

Messung/Abrechnung / 
Datenübermittlung

Messpreis 2                       
(Messdienst)1;2;3

Messpreis 1                     
(Messstellenbetrieb)

Messpreis 2                          
(Messdienst)1;2;3

Messung

Balgengaszähler Haushalt (G2,5 
bis G6)

Messpreis 1                            
(Messstellenbetrieb)

Balgengaszähler Gewerbe (G10 
bis G25)
Balgengaszähler Industrie (G40 
bis G100)
Drehkolbenzähler                  (G16 
bis G100)
Drehkolbenzähler                (G160 
bis G400)
Turbinenradzähler                     
(G65 bis G400)
Turbinenradzähler                
(G650 bis G2500)



4) Diese Entgelte werden nur erhoben, wenn der Kunde eine zusätzliche Messung oder Abrechnung wünscht.

Messpreis 1 und Messpreis 2 werden zum Ansatz gebracht, wenn die SWW Messstellenbetreiber ist.

Messpreis 1 beinhaltet die Messeinrichtung sowie deren Einbau, Betrieb und Wartung im Sinne § 21 EnWG.
Messpreis 2 beinhaltet die Messung im Sinne § 21 EnWG.
Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit  19 % (gerundete Werte).

Nr.
1

Die Preise gelten auch für die Entnahme von erdgasähnlichem Gas, das aus aufbereitetem Biogas gewonnen wurde.
Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich  zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 19% (gerundete Werte).

Nr.
1
2
3

Blatt 5 

0,22

Preisblatt 5 -  z. Z. keine Sonderentgelte nach § 20 Gasen  
Zählpunktbezeichnung spezifisches Leistungsentgelt netto in spezifisches Arbeitsentgelt netto Ct/kWh

DE…….. 0,00 0,000

1) Preise gelten  pro Abrechnungszeitraum des Netzbetreibers 1 Jahr (365Tage); für  SLP-Kunden ist das 1 Kontakt je Zähler pro Jahr (ohne RLM); für 
RLM - Kunden ist der Normalfall 12 Kontakte je Zähler pro Jahr.

Ist ein  Dritter Messstellenbetreiber und die SWW  hat eine Vereinbarung mit dem Messstellenbetreiber über den Messdienst geschlossen, so wird nur 
Messpreis 2 berechnet.

Die Preise beinhalten die Nutzung aller für den Erdgastransport erforderlichen technischen Anlagen im Netz der Stadtwerke Wittenberge GmbH sowie 
die Nutzung von vorgelagerten Netzen Dritter.

2) Dieser Preis gilt unabhängig davon, ob der Kunde selbst oder die SWW abliest bzw. der Messwert durch Schätzung ermittelt wird.

Die Preise beinhalten die Nutzung aller für den Erdgastransport erforderlichen technischen Anlagen im Netz der SWW sowie die Nutzung von 
vorgelagerten Netzen Dritter.

3) Bei Messungen und Abrechnungen mit unterjährigen Zeitabschgnitten  (halb-; viertel- oder monatlich) werden die Preise entsprechend der Anzahl 
erhöht.

Nachrichtlich: Konzessionsabgabe (netto)

Die Preise verstehen sich zuzüglich der Entgelte für Messstellenbetrieb, Messdienstleistung, Abrechnung (Preisblatt 4) und  ggf. Konzessionsabgabe.

Sofern auf Wunsch eines Dritten eine Zählerablesung  außerhalb der turnusmäßigen Ablesung (12 pro Jahr) erfolgen soll, werden hierfür  der Preis für 
eine  Ablesung und Abrechnung gemäß Preisblatt 4 berechnet.

Die Netzentgelte sind als vorläufig gemäß § 20 Abs.1 Satz 2 EnWG zu betrachten.

Die Angaben dienen nur zur allgemeinen Information, Anpassungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

0,03

0,51
KA  (ct/kWh)
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